
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 

STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 

nach § 4 Abs. 2 BauGB

DER NACHBARGEMEINDEN

nach § 2 Abs. 2 BauGB und der

BÜRGER

nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 05.06.2024

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

29
7

Antworten
16
0

3

4

Summe

Bürger/Öffentlichkeit

16

2

1

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



Die gesetzlichen Grundlagen werden in ihrer aktuellen Fassung 
zitiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Legende wird entsprechend des Hinweises ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend des Hinweises 
überarbeitet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

3

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.11.11.11.1

1.21.21.21.2

1.11.11.11.1

1.21.21.21.2
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1.31.31.31.3

1.31.31.31.3



Für das Bestandsgebäude an Bahnhofstraße wurde die Zulässigkeit 
von 3 Vollgeschossen festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Hinweise zum Brandschutz betreffen dem Planverfahren nachge-
lagerte Planungsschritte und werden zur Kenntnis genommen.
Es ist keine Abwägung erforderlich.
    

 

4

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.41.41.41.4
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1.51.51.51.5

1.41.41.41.4

1.51.51.51.5



Der Artenschutzrechliche Fachbeitrag (AFB) wird entsprechend 
den Hinweisen ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die benannte nördliche Teilfläche wurde bereits in der Planzeich-
nung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.
Die nördliche Fläche wird künftig ohne festgesetzte Wegeverbin-
dung und Brücke auskommen. Die Festetzung eine Zuwegung wur-
de aus der Planzeichnung herausgenommen und so der Flächen-
schutz sichergestellt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

5

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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1.61.61.61.6

1.61.61.61.6

1.71.71.71.7

1.71.71.71.7



6

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



Es wurde der Hinweis gegeben,daß wegen der Lage an einem Ge-
wässer II. Ordnung ist der Bodenverband "Schnelle Havel" zu beteili-
gen.
Der Bodenverband wurde am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Altlastenfreiheit wird zur Kenntnis genommen. Die Belastbarkeit 
der Verkehrsflächen für den LKW-Verkehr wird in den nachgelager-
ten Planungsschritten beachtet.
Es ist keine Abwägung erforderlich.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.81.81.81.8

1.81.81.81.8

1.91.91.91.9

1.91.91.91.9

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



Der Fachdienst äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. Die Hinweise betreffen dem Planverfahren 
nachgelagerte Planungsschritte. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

Der Fachdienst äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Es ist keine Abwägung erforderlich. 

8

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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1.101.101.101.10

1.111.111.111.11

1.101.101.101.10

1.111.111.111.11



9

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

10

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.2.2.2.
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2.12.12.12.1

2.12.12.12.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. Es ist keine Abwägung erforderlich.

11

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.3.3.3.
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3.13.13.13.1

3.13.13.13.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

12

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

4.4.4.4.
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4.14.14.14.1

4.14.14.14.1



13

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

14

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

5.5.5.5.
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5.15.15.15.1

5.15.15.15.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

15

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.6.6.6.
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6.16.16.16.1

6.16.16.16.1



16

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



17

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

7.7.7.7.
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18

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

19

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

7.17.17.17.1
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7.17.17.17.1



20

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF



21

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. Der Wasserverband "Schnelle Havel" wurde 
am Planverfahren beteiligt. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

22

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

7.27.27.27.2
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7.27.27.27.2



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. Es sind keine Waldflächen von der Planung 
betroffen.
Es ist keine Abwägung erforderlich.

23

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

8.18.18.18.1

8.8.8.8.
8.18.18.18.1
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Das Landesamt für Umwelt, Abt. Immissionschutz wurde am Planver-
fahren beteiligt und hat als zuständige Fachbehörde zu der 
Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet keine Bedenken 
geäußert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

In der Planzeichnung wird die Lage des Zufahrsbereiches auf das 
Baugrundstück mit dem Planzeichen Einfahrtbereich ergänzend 
festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Grundsätzlich ist festzustellen, daß die vorhandene Baugrundstücks-
zufahrt auch weiterhin genutzt wird und keine neuen Zufahrten hinzu-
kommen. 
Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte (Verkehrserschließungsplanung, Planung der Außenanla-
gen). Dazu wären konkrete hochbauliche Planungsunterlagen erfor-
derlich, die in der Phase der Bearbeitung des Bebauungsplanes noch
nicht vorliegen. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

24

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

9.9.9.9.

9.19.19.19.1

9.19.19.19.1
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9.29.29.29.2

9.29.29.29.2

9.39.39.39.3

9.39.39.39.3



25

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Gemäß § 54 Abs. 4 Satz 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
ist Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung 
des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht 
entgegenstehen. Welche Möglichkeiten der Versickerung bestehen, 
kann erst in dem Planverfahren nachgelagerten Planungschritten be-
stimmt werden, da sie an die konkrete Außenanlagenplanung gebun-
den sind und auch dann erst die jeweiligen Oberflächenbefestigun-
gen und deren Versicherungsfähigkeiten bekannt sind. Die Festle-
gung, auf welche Weise eine Versickerung erfolgen kann, setzt das 
Vorliegen eines Baugrundgutachtens voraus. Ein Baugrundgutachten
liegt aktuell noch nicht vor und ist auch noch nicht erforderlich.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht  berücksichtigt.

Die als bebaubar festgesetzten Flächen wiesen vor Planungsbeginn 
eine Bebauung mit Nebengebäuden auf, die abgebrochen wurden. 
Der bisher nicht bebaute, ökologisch wertvolle Bereich nördlich des 
Grabens wurde als Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt und in 
ihrem Bestand gesichert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

26

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

10.10.10.10.

10.110.110.110.1

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

10.210.210.210.2

10.110.110.110.1

10.210.210.210.2



Die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Fläche B 
wurde aus der Planung herausgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Der Erhalt der Bestandsbäume wurde in der Planzeichnung festge-
setzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Es wurde eine entsprechende Bauzeitenregelung in den Teil B: Text 
des Bebauungsplanes aufgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Hinweise betreffen den Planverfahren nachgelagerten Planungs-
schritte und setzen eine konkrete Hochbauplanung voraus, die ge-
genwärtig noch nicht vorliegt. Davon schließt auch die Dachland-
schaft ein.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Der steigende Bedarf an altersgerechten Wohnungen erfordert die 
Bereitstellung entsprechender Kapazitäten. Da entsprechende Stand-
orte schwer zu finden sind, sollen die Bauflächen, die geeignet sind, 
möglichst effektiv bebaut werden, was zur Festsetzung von 4 und 5 
Geschossen geführt hat. 
Die teilweise 5-Geschossigkeit ergibt sich daraus, weil das Plange-
biet von der Bahnhofstraße in Richtung Norden abfällt und ein weite-
res Vollgeschoß bei gleichbleibender Gesamthöhe des Wohngebäu-
des errichtet werden kann.
Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen orientiert sich an der 
Firsthöhe des Bestandsgebäudes an der Bahnhofstraße (siehe Anla-
ge I der Planbegründung - Lageplan BV Altersgerechtes Wohnen 
am Mühlengrund). 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

27

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

10.310.310.310.3

10.310.310.310.3
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10.410.410.410.4

10.510.510.510.5

10.710.710.710.7

10.410.410.410.4

10.510.510.510.5

10.610.610.610.6

10.610.610.610.6

10.710.710.710.7



Durch die nachrichtliche Übernahme des Bodendenkmals ist als An-
stoßfunktion für das Vorhandensein und den Umgang mit Denkmalen
ausreichend.
Zitate aus dem BbgDSchG sind nicht erforderlich, da das Gesetz als 
geltendes Recht allgemein wirksam ist. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Zitate aus dem BbgDSchG sind nicht erforderlich, da das Gesetz als 
geltendes Recht wirksam ist. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

28

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

11.11.11.11.

11.111.111.111.1
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11.111.111.111.1

11.211.211.211.2

11.211.211.211.2



Der Träger öffentlicher Belange äußert keine Anregungen oder Be-
denken und stimmt dem Planverfahren zu.
Eine Erreichbarkeit der geplanten Wohnbebauung mit dem ÖPNV 
ist aus Sicht der Oberhavel-Holding gegeben. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

29

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

12.12.12.12.
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12.112.112.112.1

12.112.112.112.1



Die Bestandsleitungen der Deutschen Telekom sind von der Planung 
nicht betroffen.
Die Festsetzung einer Leitungszone für Telekommunikationsleitungen
kann im derzeitigen Planungstand nicht erfolgen, da weder die Ge-
bäudeeinordnung auf dem Baugrundstück noch die Lage der inneren 
Erschließungwege bekannt ist.
Der Hinweis kann erst mit Vorliegen einer verbildlichen Außenanla-
genplanung umgesetzt werden und betrifft dem Planverfahren nach
gelagerte Planungsschritte.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

30

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

13.13.13.13.
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13.113.113.113.1

13.113.113.113.1



31

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu. Anlagenbetreiber der GDMcom sind 
nicht betroffen.
Es ist keine Abwägung erforderlich.

32

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

14.14.14.14.
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14.114.114.114.1

14.114.114.114.1



Belange der Körperschaft öffentlichen Rechts sind nicht betroffen.
Es ist keine Abwägung erforderlich.

33

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

15.15.15.15.
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15.115.115.115.1

15.115.115.115.1



In der benannten Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, daß zur 
Gewässerunterhaltung ein 5 m breiter Gewässerrandstreifen freizu-
halten ist. Bauliche Maßnahmen (Baugrenze) wurden in einem Min-
destabstand von 7 m vom Gewässerrand festgesetzt und so die er-
forderliche Freihaltung sichergestellt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Der Hinweis zur Sicherstellung einer Zuwegung für einen Bagger be-
trifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungsschritte (Planung der
Außenanlagen). Dazu wären zudem konkrete hochbauliche Pla-
nungsunterlagen erforderlich, die im Rahmen der Bearbeitung des 
Bebauungsplanes noch nicht vorliegen. Erforderliche Regelungen zur
Zufahrt sind im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag zu ver-
einbaren. Bei dem der Planbegründung als Anlage I beigefügten La-
geplan des Bauvorhabens handelt es sich um eine konzeptionelle 
Studie einer möglichen Bebauung, die keinerlei Verbindlichkeit hat.
Für die Festsetzung von Geh- und Fahrrechten bestehen aktuell noch
keine Voraussetzungen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  

34

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

16.16.16.16.
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16.116.116.116.1

16.116.116.116.1

Auszug aus der Stellungnahme vom 02.12.2022
16.216.216.216.2

16.216.216.216.2



Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte. 
Es ist keine Abwägung erforderlich.

35

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

17.17.17.17.

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1



Gemäß § 54 Abs. 4 Satz 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
ist Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung 
des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht 
entgegenstehen. Welche Möglichkeiten der Versickerung bestehen, 
kann erst in dem Planverfahren nachgelagerten Planungsschritten 
bestimmt werden, da sie an die konkrete Außenanlagenplanung 
gebunden sind und ein Bodengutachten voraussetzen, was zum ge-
genwärtigen Stand der Planung nicht vorliegt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

17.217.217.217.2

17.217.217.217.2



Die aufgeführten Angaben liegen im Planaufstellungsverfahren noch 
nicht vor und betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte.
Es ist keine Abwägung erforderlich.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

17.317.317.317.3

17.317.317.317.3
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum
vom 31.07.2023 - 08.09.2023

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF



Der steigende Bedarf an altersgerechten Wohnungen erfordert die 
Bereitstellung entsprechender Kapazitäten. Da mögliche Standorte 
schwer zu finden sind, sollen die Bauflächen, die geeignet sind, mög-
lichst effektiv bebaut werden. 
Seitdem in der Öffentlichkeit bekannt ist, daß in der Bahnhofstraße 
ein Wohngebäude geplant wird, daß auch altersgerechte Wohnungen
anbietet, gehen bei der Gemeinde Mühlenbecker Land Anfragen zu 
Anmietungen dieser Wohnungen ein. Es ist also davon auszugehen, 
daß ein hoher Bedarf besonders an altersgerechten Wohnungen be-
steht. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem § 13 a des BauGB, daß ungenutz-
te oder gering genutzte Flächen innerhalb von Siedlungsbereichen 
vereinfacht und mit geringerem Planungsaufwand entwickelt und be-
baut werden können. So kann eine Nutzung von Flächen im Außen-
bereich nach § 35 BauGB vermieden werden.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde verfügt nicht im erforderlichen Umfang über altersge-
rechten Wohnraum und hat nicht die Möglichkeiten diese in ausrei-
chendem Umfang selbst zu errichten. Deshalb greift sie auch auf 
private Anbieter zurück.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Der Abstand zwischen dem Tegeler Fließ und Grenze des FFH-Ge-
bietes beträgt ca. 50 m. Von dort bis zur Geltungsbereichsgrenze 
sind es noch einmal etwa 60 m. Es ist keine Betroffenheit zu 
pronostizieren.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

18.118.118.118.1

Bürger 1Bürger 1Bürger 1Bürger 1

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

18.118.118.118.1

18.218.218.218.2

18.218.218.218.2

18.318.318.318.3

18.418.418.418.4

18.318.318.318.3

18.418.418.418.4

18.18.18.18.



Der steigende Bedarf an altersgerechten Wohnungen erfordert die 
Bereitstellung entsprechender Kapazitäten. Da entsprechende Stand-
orte schwer zu finden sind, sollen die Bauflächen, die geeignet sind, 
möglichst effektiv bebaut werden, was zur Festsetzung von 4 und 5 
Geschossen geführt hat. Die teilweise 5-Geschossigkeit ergibt sich 
daraus, weil das Plangebiet von der Bahnhofstraße in Richtung Nor-
den abfällt und ein weiteres Vollgeschoß bei gleichbleibender Ge-
samthöhe des Wohngebäudes errichtet werden kann.
Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen orientiert sich an der 
Firsthöhe des Bestandsgebäudes an der Bahnhofstraße (siehe Anla-
ge I der Planbegründung - Lageplan BV Altersgerechtes Wohnen 
am Mühlengrund). 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

40

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

19.19.19.19. Bürger 2Bürger 2Bürger 2Bürger 2

BEBAUUNGSPLAN GML Nr. 50 "WOHNEN UND ALTERSGERECHTES WOHNEN - BAHNHOFSTRASSE 5", OT MÜHLENBECK                        ENTWURF

19.119.119.119.1

19.119.119.119.1


